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3512 Formulierte Gemeindeinitiative "Bankgewinn-lnitiative"

 

1. Ausgangslage

1.1 Einführung

Die Regelung hinsichtlich Besteuerung der Kantonalbankenist schweizweit sehr unterschiedlich
(keine Steuerbefreiung, kantonale Steuerbefreiung und kommunale Steuerpflicht, Steuerbefrei-
ung mit Gewinnverteilung an Kanton und Gemeindenetc.). Im Kanton Basel-Landschaft besteht
eine banken- und kantonsfreundliche Lösung: Die BLKB ist im Gegensatz zu anderen Unter-
nehmen im Finanzsektor von den Steuern befreit, benötigt allerdings Platz und Infrastruktur in

den Gemeinden. Der Kanton erhält eine Abgeltung der Staatsgarantie von 3% des Reingewinns

bzw. mindestens CHF 3.5 Mio. (81 Verordnung zum Kantonalbankgesetz [SGS 371.11]). Zu-
dem erhält er eine jährliche Gewinnausschüttung auf dem eingebrachten Dotationskapital (CHF

160 Mio.). Die Gemeindenerhaltennichts.

Der Reingewinn der BLKBfür das Jahr 2024 belief sich auf CHF 185.8 Mio. Für das Geschäfts-
jahr erfolgte eine Ausschüttung (inkl. Abgeltung der Staatsgarantie) von CHF 72.8 Mio. Wie

dem Geschäftsbericht der BLKB entnommenwerden kann, wurde die Staatsgarantie mit CHF
5.5 Mio. entschädigt. CHF 67.2 Mio. wurden an den Kanton Baselland ausgeschüttet. Weitere
CHF 67.2 Mio. wurden den gesetzlichen Reserven zugewiesen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewinnverwendung

Jahresgewinn 185799 155855 29943 19,21

Gewinnvortrag 21926 21547 380 1,76

Bilanzgewinn 207725 177402 30323 17,09

Ausschüttungen auf dem Zertifikatskapital -23940 -22800 -1140 5,00

Abgeltung Staatsgarantie 5574 -4676 -898 19,21

Ablieferung on den Kanton BaseHLandschaft -67200 -64000 -3200 5,00

Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve -67200 -64000 -3200 5,00

Gewinnvorlrag 43811 21926 21885 99,81
 

Quelle: BLKB-Geschäftsbericht 2024, S. 119

Die Abgeltung für die Staatsgarantie an den Kanton ist unbestritten. Allerdings gehen die

Gemeinden leer aus, während von anderen Unternehmen Steuererträge an die Gemeinden

fliessen. In anderen Kantonen - beispielsweise Zürich — werden die Gemeinden an den Gewin-

nen der Kantonalbank beteiligt. Es ist nicht einzusehen, weshalb dies nicht auch im Kanton
Basel-Landschaft der Fallist.

1.2 Ziel der Vorlage

Elf Gemeinderäte habensich entschlossen, ihren Gemeindeversammlungen bzw. Einwohnerrä-
ten die im Folgenden beschriebene Gemeindeinitiative vorzulegen. Für die Gültigkeit der Initia-



tive braucht es die Zustimmung von mindestens fünf Gemeindeversammlungen/ Einwohnerrä-
ten. Idealerweise sollten es siebenbis achtsein.

1.3 Gesetzliche Grundlagen

Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, SGS 100, 849
Gesetz über die politischen Rechte (GpR), SGS 120, 864
Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz, GemG),
SGS 180, 847 Abs.1 Ziff. 17
Kantonalbankgesetz (GS 35.0241; SGS 371)

2. Erwägungen

2.1 BegründungderInitiative

Die Steuerbefreiung der BLKB beigleichzeitiger Gewinnausschüttung lediglich an den Kanton

erscheint heute nicht mehr zeitgemäss. Die Gemeindenprofitieren zwar von den Aktivitäten und
Initiativen der BLKB undihrenInstitutionen. Dies gilt aber auch für den Kanton. Die indirekte
Wertschöpfung ausArbeitsplätzen erfolgt auch bei anderen Unternehmenmit Mitarbeitenden.
Diese Unternehmen unterliegen aber im Unterschied zur Basellandschaftlichen Kantonalbank

der Steuerpflicht für Kanton und Gemeinden.

Immer mehr Gemeinden sehen sich ausserstande, die ihnen zugewiesenen und teilweise vom

Kanton und Bund regulierten Aufgaben zufinanzieren. Die Kosten in Bildung und Alter nehmen

stark zu und werden weiterhin stark zunehmen. Die Finanzierung dieser Aufgaben ist kaum

noch durch die Steuererträge der natürlichen Personen zu stemmen. Ein frappanter Unter-

schied zwischenfinanziell erfolgreichen und weniger erfolgreichen Gemeindenzeigt sich gera-

de bei den Steuereinnahmenausjuristischen Personen.

Die Gemeinden sind allerdings der Meinung, dass eine Besteuerung der Kantonalbank nicht
zielführendist. Sie wollen den Erfolg «unserer Baselbieter Bank» nicht mit neuen Bürdenriskie-

ren. Da allerdings keine Steuererträge für die Leistungen der Gemeindenfliessen, sehen die
Gemeinden Gewinnbeteiligung über den Anteil des Kantons als angebracht an. Diese Anpas-

sung muss über eine Gesetzesanpassung des Kantonalbankgesetzes (SGS 371) in Form einer
formuliertenInitiative erfolgen.

Bei der Erarbeitung der Initiative wurden zahlreiche Verteilmechanismen geprüft (Anzahl

Geschäftsstellen, Betriebsstätten, Anzahl Mitarbeitende pro Gemeinde etc.). Am einfachsten

und zielführendsten erscheint die Aufteilung nach Einwohnerinnen und Einwohnern pro Ge-
meinden. Dieser Mechanismus wird auch bei zahlreichen anderen Instrumenten im Rahmen
des Finanzausgleichs angewendet. Basierend auf den vorstehenden Zahlen würde bei Annah-
menderInitiative ein Drittel der CHF 67.2 Mio. an die Gemeindenfliessen. Das entspricht CHF

22.4 Mio. bzw. rund 74 Franken pro Einwohner/in.

Die Finanzen des Kantonszeigen sich solide genug, um einen solchen Beitrag an die Gemein-

den zu meistern. In extremis könnte der Kanton die Zuweisung andie gesetzliche Gewinnreser-

ve vorübergehend reduzieren, um in einer Übergangsfrist weiterhin auf seinen Gewinnanteil zu

kommen. Das Kantonalbankgesetzlässt dies in 816 Absatz 3 zu.

Damit orientiert sich die Initiative an der Gewinnverteilung und entsprechenden Rechtsgrundla-
ge des Kantons Zürich, der ebenfalls eine Verteilung eines Gewinnanteils vorsieht. Im vergan-

genen Jahr wurden die Zürcher Gemeindenmit 105 Franken pro Einwohner/in entschädigt.
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2.2 Inhalt derInitiative
 

FormulierteInitiative über die gerechte Verteilung derstaatlichen Bankengewinne
«Bankgewinn-lnitiative» gemäss 8 49 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft

vom 17. Mai 1984 und $ 64 des Gesetzes überdie politischen Rechte vom 7. September
1981

Die Einwohnergemeindenxy (im Folgenden: Initiativgemeinden) stellen das folgende formu-
lierte Begehren:

.
Das Kantonalbankgesetz vom 24. Juni 2004 (GS 35.0241; SGS 371) wird wie folgt geändert:

& 16 Reingewinn

* Deröffentlichen Hand zustehende Ausschüttungen gemäss Absatz 3 fallen zu zweiDritteln
dem Kanton und zu einem Drittel den Einwohnergemeindenim Verhältnis zu ihrer Einwohner-
zahlzu.

ll.
Diese Gesetzesänderungtritt nach Annahmedurch das Volk am ersten Tag des auf die
Volksabstimmungfolgenden Kalendermonatsin Kraft.

Rückzugsklausel

Die Gemeinderäte derInitiativgemeinden sind ermächtigt, die Initiative zurückzuziehen.

Federführende Gemeinde

Die federführende Gemeindeist Liestal.

Gemeindebeschlüsse

Die Gemeindeinitiative wurde gemäss 8 47 Abs.1 Ziff. 17 des Gesetzes überdie Organisation

und die Verwaltung der Gemeinden vom 28. Mai 1970 von folgenden Gemeindenbeschlos-
sen: 1. Gemeinde... Beschlussdatum:

2. Gemeinde... Beschlussdatum:
3. Gemeinde ... Beschlussdatum:

4. Gemeinde... Beschlussdatum:

5. Gemeinde... Beschlussdatum:

6. Gemeinde... Beschlussdatum:

T. Gemeinde... Beschlussdatum:   
2.3 Personelle undfinanzielle Auswirkungen

Die AnnahmederInitiative hat keine personellen Auswirkungenauf die Gemeinde Pratteln.

Für die Finanzierung eines allfälligen Abstimmungskampfes soll ein Antrag an den Verband
Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) gestellt werden. Dieser hat in den vergangenen Jah-

ren einen Fonds für Abstimmungskampagnen geäufnet. Falls nur ein Teilbetrag oder nichts

bezahlt würde, würden die restlichen Kosten anteilsmässig nach Einwohnendenverteilt werden.

Es sind in diesem Falle mit maximal 2 Franken pro Einwohnendezu rechnen.
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Im Falle der Zustimmung durch das Volk kann mit Zusatzerträgen von rund 60-80 Franken pro

Einwohner/-in gerechnet werden. Das Beispiel der Gewinnverwendung 2024 hätte Pratteln zu-

sätzliche Einnahmen von CHF 1.24 Mio. erbracht.

3. Beschluss

3.1 Der formulierten Initiative über die gerechte Verteilung der staatlichen Bankengewinne

«Bankgewinn-Initiative» wird zugestimmt und der Gemeinderat dazu ermächtigt, die Initiati-

ve bei Bedarf zurückzuziehen.
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